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RS Vwgh 2001/6/26 2001/04/0045
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.06.2001

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §62 Abs4;

Rechtssatz

"O4enbar auf einem Versehen" beruht eine Unrichtigkeit dann, wenn sie für die Partei klar erkennbar ist und von der

Behörde bei entsprechender Aufmerksamkeit bereits bei der Bescheiderlassung hätte vermieden werden können.
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